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Der Abdruck unserer Lokalnachrichten auch auszugsweise
ohne deutliche Quellenangabe wird gerichtlich verfolgt

Der Abbruch der Kompromißverhandlungen zwischen
den liberalen Parteien macht eine schleunige Zusammen

berufung des Vereins der Liberalen für Halle
und Sa alkreis auf den nächsten Donnerstag noth
wendig Außerdem wird die Wahl des Borsitzenden für
die eine in allen Kreisen der Stadt sehr angesehene Per
sönlichkeit aus dem Kaufmannsstande in Frage kommen
dürfte auf der Tagesordnung stehen

Wie uns von nationalliberaler Seite mitgetheilt
wird haben die zwischen Delegirten der nationalliberalen
und secessionistischen Partei wegen gemeinsamen Vorgehens
bei den Wahlen zum Abgeordneten Hause geführten Ver
handlungen deshalb einen Erfolg nicht gehabt weil sich die
bei den Besprechungen stark hervortretenden Parteidisserenzen
einer Ausgleichung auch da entgegenstellten als man von
beiden Seiten den Personenfragen mit dem bestimmt ausge
sprochenen Streben nach Einigung näher getreten war Aus
dem nationalliberalen Lager wird man den Parteigenossen
vorschlagen an die Wiederwahl der Herren Justizrath Fie
biger und Rittergutsbesitzer Sombart zu denken oder
für die Wahl des Herrn Stadtrath Fubel aus Halle und
des Herrn Gutsbesitzer Faulwasser aus Custrena ein
zutreten

Der Aufsichtsrath der Zuckerfabrik Körbis
dorf hat gestern hier getagt und bei reichlichen Ab
schreibungen die Dividende auf 12 pCt festgesetzt

Die Wilhelm Augusta Stiftung zur Unter
stützung der Beamten Wittwen und Waisen der Provinz
Sachsen hat ihren Jahresbericht für das Jahr vom i April
1881 bis dahin 1882 ausgegeben Der Verein zählte am
Schlüsse des Vereinsjahres an ordentlichen und Ehrenmit
gliedern 611 Von diesen wurden an Beiträgen gezahlt
zusammen 1678,50 gegen im Vorjahre 1129,50
mithin mehr 549 Dank einer Gesammteinnahme von
rot 2047 war es möglich die Zahl der Unterstützten
wesentlich zu vergrößern die Unterstützungsbeiträge im Ein
zelnen nicht unbedeutend zu erhöhen und dadurch in einzel
nen Fällen wirklich durchgreifende Hülse zu gewähren Wie
im Borjahre wurde seitens verschiedener Mitglieder in Folge
einer erlassenen Aufforderung im Monat Oktober pr 33
Unterstützungsgesuche für Beamten Wittwen uud Waisen
vorgelegt von denen nach sorgfältigster Prüfung der Ver
haltnisse der Bittsteller außer zwei Gesuchen von Mitglie
der Wittwen und Waisen 27 von Nichtmitglieder Wittwen
berücksichtigt werden konnten An Einnahmen wurden
Z835,89 an Ausgaben 999,14 erzielt bleibt Be
stand 2836,75

Der Bürger Verein für städtische In
teressen beschäftigte sich in seiner letzten Sitzung mit den
von der letzten Stadtverordnetenversammlung berathenen Vor
lagen sowie mit denen welche in der Montagssitzung zur
Berathung kommen werden Der Theaterbaufrage ist man
durch die Bildung einer Kommission welche aus den Herren
Dehne Bethcke Schrader Friedrich Steinhaus und Opel be
steht näher getreten Die Spierling sche Faoadenbauange
legenheit wird der Stadtverordnetenversammlung in der
lächsten Sitzung nochmals unterbreitet werden Die Mit
theilung daß die in den verschiedenen Jahrgängen des Tage
blattes zerstreut befindlichen Polizeivorschriften gesammelt und
m Buchform gedruckt werden sollen wurde mit Freuden be
üßt da Verstöße gegen die Polizeivorschriften viel

Mch auf die Unkenntniß der betreffenden Paragraphen zurück
führen sind Hinsichtlich der beabsichtigten Vervielfältigung

Stadtplanes wurde der Wunsch geäußert daß der
lbe namentlich um der neuen Bebauungspläne und der
ielen Interessenten willen zu verhältnißmäßig billigem Preise
gegeben werden möge auch wurde der besseren Uebersicht
keit wegen die Eintheilung desselben in 12 Sektionen
sürwortet Mit Punkt 11 der Vorlagen für die Stadt
rdnetenverfainmlung die Bewilligung eines Honorars für

k katholischen Religionsunterricht an die katholischen Schüler

des Stadtgymnasiums konnte sich die Versammlung durchaus
nicht befreunden Im weiteren Verlaufe der Debatte kam
die Pflege unserer Gottesäcker zur Sprache es wurde
sehr bedauert daß nicht gelernte Gärtner zu Friedhofsauf
sehern bestellt seien überhaupt kam eine allgemeineVer
bitterung gegen die Friedhofsaufsicht zum Aus
druck Weiter wurde mitgetheilt daß Burke u Co in Paris
sich erboten haben in unserer Stadt geschmackvoll konstruirte

der metereologifchen Säule ähnliche Zeitungskioske Ver
kaufsgelegenheiten von Zeitungen aufzustellen welche sich
gleichzeitig durch transparente Affichen in den Dienst öffent
licher Bekanntmachungen stellen sollen Ferner wurde er
wähnt daß Herr Hampke die Forderung für sein Haus
auf 85 000 reduzirt hat daß die Stadt den ihr ge
hörigen kleinen Grasplatz vor dem alten Telegraphen
gebäude neben dem Zahnarzt Herrn Weinert für 3000
abgeben will und das Siechenhaus der Diakonissenanstalt
mit gutem Wasser versehen werden soll Das Siegesdenkmal

von 66 ist in seinem Unterbau als reparaturbedürftig be
funden worden auch soll die Reinigung des Händeldenkmales

vorgenommen werden Die Anlage der Straßenbahn macht
die Neupflasterung der betreffenden Straßen nöthig es sind
die Kosten auf 167 000 bemessen worden Diese Summe
reduzirt sich aber durch die Beiträge der Provinz zu ihren
Provinzialstraßen so wie durch den Kostenzuschuß des Bau
unternehmers auf 24 000 welche durch die Stadt aufzu
bringen sind Gleichzeitig mit dieser Pflasterung wird eine
endgiltige Regulirung der Trottoirs Anbringen von Bord
steinen ze bewirkt werden Bemängelt wurde das zu weite
Vorstehen einer Laterne am Cass David ebenso daß der
Stand der Laterne am Lauffer schen Hause den Lichteffekt für
die Straße beeinträchtigt was durch das Anbringen eines
Gasarmes am Lehmann schen Hause hätte können vermieden
werden Als dringend wünschenswerth wurde es ferner
erachtet daß an heißen sonnigen Markttagen der ganze Markt
platz in der Frühe besprengt werde damit der Staub gebun
den würde und nicht wie hin und wieder bisher durch Auf
wirbeln die ausgelegten Waaren bis zur Unverkäuflichkeit
beschmutzen könne Auch das öftere Umfahren des Marktes
mit Sprengwagen während der Verkaufszeit wurde allseitig
als wünschenswerth anerkannt

Im Monat Mai 1882 wurden im Standesamts
bezirk der Stadt Halle 254 Kinder als geboren angemeldet
129 männlichen und 125 weiblichen Geschlechts darunter
31 uneheliche Geburten 7 männliche und 5 weibliche von
hiesigen 7 männliche und 12 weibliche von auswärtigen
Müttern

Von 237 Kindern sind die Eltern evangelischer

4 katholischer2 mosaischer11 gemischter EonsessionAls verstorben sind angemeldet 96 Personen männlichen
und 85 weiblichen Geschlechts 181 dazu 7 Todtgeburten
sind 188 Todesfälle

Von den Verstorbenen wurden geboren

1882 12 männl 13 weibl Gefchl

1881 19 131880 6 41879 70 13 111869 60 2
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96 männl 85 weibl Geschl
175 waren evangelischer und 6 katholischer Kon

fession

Es waren 57 männl und 47 weibl ledig 35 männl
und 23 weibl verheirathet 4 männl und 15 weibl ver
witwet

Geboren wurden 254 Todesfälle 188 mithin 66 Ge
burten mehr als Todesfälle

Ehen wurden 57 geschlossen

Nachtrag
Berlin 5 JuniZwei Kaiserinnen und drei Kaiser werden

wenn auch nicht sämmtlich in Person so doch unter Stell
vertretung bei der Tauffeier des Prinzen Friedrich
Wilhelm als Pathen fungiren Außer der Kaiserin von
Indien und Königin von England und unserem Kaiserpaare

den Urgroßeltern des Täuflings sind nämlich als
Taufpathen geladen worden Kaiser Alexander III von Ruß
land und Kaiser Franz Josef II von Oesterreich welch Letz
terer wie schon erwähnt durch den Kronprinzen Rudolf ver
treten sein wird Die Nachricht eines hiesigen Börsenblattes
daß Fürst Bismarck als Tauspathe geladen sei haben wir
bereits dementirt und wollen nur noch nachtragen daß der
Reichskanzler selbst wenn man das feststehende Hof Ceremoniel
zu seinen Gunsten hätte umgehen wollen auf Grund des
deutschen Staatsrechtes von der Pathenschaft ausgeschlossen
ist Der Pathe muß nämlich ebenbürtig sein d h aus
hohem Adel stammen Der hohe Adel kann staatsrechtlich
nicht verliehen werden Man versteht unter demselben fou
veraine Fürsten und Fürstinnen und ihre Angehörigen und
die ehemaligen reichsunmittelbaren Herren Fürst Bismarck
gehört aber seinem Ursprünge nach zum niederen Adel denn
die Bismarck s sind nie in alter Zeit souverain gewesen
Dadurch daß er gesürstet worden ist er dem hohen Adel
noch nicht zugehörig er rangirt vielmehr nach der Hof
Rangordnung hinter allen ehemals reichsunmittelbaren Herren
z B den Solms Stolbergs Fürsten von Bentiks u s w
Schließlich sei noch erwähnt daß auch Herr Professor Esmarch

in Kiel als Oheim der Prinzessin Wilhelm eine Einladung
erhalten hat den Tauffeierlichkeiten als Gast beizuwohnen

Wie aus Dresden gemeldet wird begiebt sich der
König von Sachsen am 9 d M nach Berlin um am
11 bei der Taufe des jungen Prinzen in Potsdam Pathen
stelle zu vertreten

Die Prinzen Karl und Albrecht sind mit ihrer
Klage gegen den Fiskus auf Herausgabe von einer Million
Mark Aktien der Kasseler Eisenbahn vom Reichsgericht end
gültig abgewiesen Die Forderung bezieht sich auf das
Testament des Königs Friedrich Wilhelm III der für eine
die beiden Hälften Preußens verbindende Eisenbahn eine
Million Thaler vermacht hat

Staatsminister vi Falk hält sich in Berlin aus
und wohnte der Hochzeitsfeier seines Sohnes des Lieutenants
im Garde Füsilier Regiment Herrn Adalbert v Falk be
kanntlich lehnte seinerzeit Dr Falk die Nobilisirung für seine
Person ab acceptirte dieselbe jedoch für seine Nachkommen
schaft mit Fräulein Meta v Lentzke Tochter des verstorbenen
Staatsanwalts v Lentzke bei

Die Stelle eines vortragenden Raths im Ministerium
des Unterrichts und eines Decernenten für die Universitäten
welche der verstorbene Geh Rath Göppert bekleidete ist dem
Professor Wach in Leipzig angeboten worden indessen hat
dieser angesehene Jurist sich nicht entschließen können seine
gute Stellung in Leipzig zu vertauschen mit einer andern
die zwar einflußreich aber auch dornenvoll ist

Die vier preußischen Offiziere sind Sonntag
in Konstantinopel angekommen Man sagt in dortigen Hof
kreisen der Sultan beabsichtige seiner Stimmung gegen
Deutschland einen neuen Ausdruck zu geben indem er dem
deutschen Kronprinzen einige edle Pferde zum Geschenk macht
eine Abordnung wahrscheinlich unter Führung Reschid Beys
der mit Ali Nizami zusammen die frühere Ordensgesandt
schaft an den deutschen Kaiser bildete soll das Geschenk
überbringen

Aus Brody 1 Juni wird gemeldet daß nach
fünftägiger Arbeit die Zahl der russischen Flüchtlinge
auf 12467 Köpfe ermittelt ist

Verantwortlicher Redakteur Paul Woth in Halle

Für ein hiesiges Baugeschäft wird zum so
fortigen Antritt ein sachkundiger

Buchhalter gesucht
Angebote unter S 1006 erbeten in der

Exped d Bl
Tüchtige Tischlergeselleu sucht

Franz Ho ffmann alte P romenade 12
Einen Schlossergeselleu sucht sofort

Ed Bergmann Wilyelmstraße 6
Ein junger Schreiber mit besonders

schöner Handschrift unter günstigen Bedin
gungen sofort zu engagiren gesucht Offerten
unter Chiffre K H 4170 an die
Annoncen Expedition von I Barck H Co

Ein ordentliches Dienst
mädchen

Geiststratz e S2 parterre
Neuplätterin verlaugt Harz 49
Fran gesucht für I Kranken Mauerg 16

Eine Aufwartung
auf den ganzen Tag ehrlich sauber mit
guten Attesten die kochen kann bei 3 einzel
Herren gesucht Lohn wöchentlich 6
Adressen unter A B 2 in der Erpedition
d Bl abzugeben

Eine Aufwartung für den ganzen Tag sof

gesucht gr Ulrichstr 1 11
Aufwartung gesucht Hospitalplatz 8 I, l

Köchinnen Hans u Biehmädcheu
finden sos und 1 Juli Stelle

Trödel 9
Köchinnen Stuben Hans u Kinder

mädchen Mädchen für Küche u Hausarb
erhalten sof und später Stellen durch

Pauliue Fleckiuger kl Schlamm 3
Eine Frau wünscht Beschäftig im Waschen

außer d Hause Näh Augustastr 13d Souter

Recht ordeull NNchc
mit guten Büchern suchen Stelle durch

ZS gr Schlamm 9

Polizet BerorSmmg
Unter Aufhebung der Verordnungen vom 10 November 1865 und 8 August 1366

M hierdurch auf Grund der M 5 und 6 des Gesetzes über die Polizei Verwaltung vom
März 1850 nach Berathung mit dem hiesigen Magistrat Folgendes verordnet

H 1 Einrichtungen welche einen üblen Geruch verbreiten wie Abtritte Urinir
mlten Dünger und andere Gruben Schlammsänge Gossen Gräben und Kanäle sind

Anwendung geeigneter Desinfektionsmittel fortwährend in einem gestankfreien Zustande
Erhalten

2 Der Inhalt der Abtritte Abfall und Düngergruben darf nur nachdem der
durch gehörige Desinfektion gestankfrei gemacht aus den Lagerorten entfernt werden

msv sind nach erfolgter Räumung sowohl die vorgenannten Anlagen als auch die durch
Räumung beschmutzten Theile des Grundstückes wie der Straße gehörig zu desinfiziren

3 Für die pünkliche Jnnehaltnng dieser Vorschriften sind die Hausbesitzer und
Wirthe verantwortlich soweit es sich nicht um Räume handelt über welche einem An

die ausschließliche Verfügung zusteht
In diesem Falle trägt letzterer die bezügliche Verantwortlichkeit
s 4 Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen werden mit einer Geldbuße bis

ln Mark im Unvermögenssalle mit verhältnißmäßiger Haft geahndet
Halle a/S den 30 Juni 1875 Die Polizei Verwaltung

Borstehende Verordnung wird mit dem Bemerken in Erinnerung gebracht daß die
itivbeamten angewiesen sind bei Konstatirnng einer Uebertretung der fraglichen Vor
im die erforderliche Desinfizirung auf Kosten der Verpflichteten sofort vornehmen zu

wenn dieselbe nicht binnen drei Stunden nach der ersten Aufforderung erfolgt ist
Halle a/S den 2 Juni 1882 Die Polizei Verwaltung

Mer die Ferien wird ein Seeuudauer
I Realschule zu täglich einer Nachhilfestunde

Kl Offerten unter Cäsar in der
d Bl erbeten

Tüchtige Maurer
werden noch eingestellt

Ed Steinhaus Königstraße 32rd Mädchen f Küche u Haus f gute
Geiststraße 50 II

Einen ordentliche Laus
sucht H W SchmidtUlsU/vll Rannischestraße 1

Ein Mädchen auf Singermaschine sucht
F Altmann gr Ulrichstr 52

Waschfrauen Plätterinnen erhalten täglich
Beschäftigung

Junge Mädchen welche die Neuplätterei
gründlich erlernen wollen werden angenom

men Karlstraße 18Ich suche zum 1 Juli ein ordentliches
fleißiges Mädchen

Angnste Teichmann Ecke der Steinstraße
und alten Promenade

Ein Hausmädchen gesucht

Spiegelgasse 7



Zur Errichtung eines Schulgeväudes ist der Ankauf
eines Grundstücks im Mittelpunkt der Stadt mit
einem Flächeninhalt von ca TOOßV Zm erforderlich
Offerten werden umgehend erbeten

Halle den 3 Juni 1883 Der Magistrat

Polizei VcrorS ü
Auf Grund der 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei Verwaltung vom

11 März 1850 des 62 der neuredigirten Kreisordnung vom 19 März 1881 wird in
Ergänzung der Baupolizei Ordnung für das platte Land des Regierungsbezirks Merseburg
vom 13 März 1876 und unter Zustimmung der Gemeinde Vertretung für den hiesigen
Amtsbezirk Folgendes verordnet

s 1
Um die vorgeschriebenen Baufluchtlinien für Gebäude und bauliche Anlagen an

Straßen Plätzen und Gewässern feststellen resp controliren lassen zu können zu welchem
Zwecke die Fluchtlinie auf der Baustelle abzustecken bleibt ist mindestens 3 Werktage vor
Beginn der Bauausführung der Polizeibehörde durch den Bauunternehmer hiervon Anzeige

zu machen
s 2

Die Höhenlage der künftigen Dammkrone wird an nicht regulirten Straßen auf An
trag des Bauherrn durch die Polizeibehörde resp den Baurevisor an Ort und Stelle ange
geben Es wird indessen keine Gewähr geleistet daß hinsichtlich dieser Höhenlage Verände
rungen ausgeschlossen sind und ist der Eigenthümer verpflichtet etwaige durch die spätere
Straßenreguliruug an seinen Baulichkeiten erforderlich werdende Abänderungen auf seine

Kosten auszuführen
8 3

Die Bau Erlaubniß wie die revivirte Bauzeichnung nebst Beschreibung resp beglau
bigte Kopien derselben müssen auf der Baustelle während der Arbeitsstunden zugänglich sein
und den revidirenden Bau oder Polizeibeamten auf Verlangen vorgelegt werden Diese
Beamten haben das Recht jederzeit die Baustellen Anlagen und Einrichtungen zu besichtigen
und allen vorgekommenen oder augenscheinlich beabsichtigten Zuwiderhandlungen gegen die
Bestimmungen der Bauordnung resp der Banerlaubniß sofern es sich nicht nur um Abwev
chungen handelt welche wenn sie in einem fertigen Gebäude vorgenommen wären keiner
Erlaubniß bedurft hätten entgegen zu treten und enn Gefahr im Verzüge ist selbst die wer
tere Ausführung des Baues zu siftiren Erscheint bei diesen Untersuchungen eine Ausräu
mung und dergleichen auf der Baustelle nothwendig so ist der Bauunternehmer verpflichtet
solche auf Verlangen des Beamten vornehmen zu lassen

Z 4
Bei allen Bauausführungen bei welchen die Berücksichtigung der Baufluchtlinie und

Höhenlage in Frage kommt findet die erste Abnahme statt wenn das Mauerwerk des Keller
geschosses die Höhe der Straßendammkrone erreicht hat

Z 5
Die Rohbau Abnahme findet statt sobald das rohe Mauerwerk der Wände massiven

Treppen Schornsteine und Gewölbe sowie die Balkenlagen und Dächer fertiggestellt sinv
Die Balkenlagen müssen überall sicher zu begehen auch muß nach allen Punkten

welche der Revisor besichtigen will ein sicherer Zugang vorhanden sein Ferner müssen die
Balkenverankerungen im Innern des Gebäudes überall sichtbar sein ebenso die angewendeten
Eisen Konstruktionen so weit daß die Abmessungen derselben geprüft werden können Die
Fenster und Thüröffnungen müssen so weit frei sein daß jeder Raum hell und zugäng

lich ist
s 6

Die Schlußabnahme findet nach gänzlicher Vollendung des genehmigten Baues statt
Trägt die Polizeibehörde Bedenken die sofortige Benutzung fertiggestellter Wohnräume zu
gestatten so darf diese nicht eher erfolgen als bis die Zulässigkeit der Bewohnung durch ein
vom Bauherrn beizubringendes Attest des Kreisphhsikus nachgewiesen ist

7

Die in den 4 6 vorgeschriebenen Abnahmen sind vom Bauherrn in jedem Falle
schriftlich bei der Polizeibehörde zu beantragen und haben in der Regel binnen dreier Werk
tage nachdem der bezügliche Antrag eingegangen ist zu erfolgen Bei allen Revisionen
muß der Bauherr oder im Behinderungsfalle ein geeigneter Vertreter desselben zugegen
sein wird die Vornahme der Revision durch den Mangel der Zugänglichkeit oder sonstiger
nothwendiger Vorbereitungen behindert so wird ein neuer Revistoustermin angesetzt für
dessen Abhaltung der Bauherr eine Gebühr von 5 zur Gemeindekasse zu entrichten hat
Nach der Anordnung des Revisors finden auch wiederholte Abnahmen statt um die
Abstellung befundener Mängel zu prüfen bis zu deren Beseitigung überhaupt nicht weiter

gebaut werden darf
8

Erscheint die Haltbarkeit ausgeführter Konstruktionen dem Baurevisor zweifelhaft so
ist derselbe befugt einen Nachweis der Sicherheit durch revisionsfähige statisch Berechnungen
zu fordern oder auf Kosten und Gefahr des Unternehmers Probebelastungen ausführen
zu lassen

Konstruktionen die sich bei der Berechnung oder Probe als unhaltbar oder der
nothwendigen Sicherheit ermangelnd erwiesen haben müssen binnen einer von der Polizei

behörde bestimmten Frist beseitigt werden
8 9

Die Gebäude an Straßen Plätzen und Gewässern müssen mit ihrer Vorderfront
auf der nach dem Gesetz vom 2 Juli 1875 festgestellten Baufluchtlinie oder parallel zu der

selben zurückstehend errichtet werden
Alle durch Zurücklegen der Gebäude hinter die Baufluchtlinie etwa von der Straße

aus sichtbar werdende Grenzwände der Nachbarhäuser müssen von dem Besitzer des zurück
tretenden Gebäudes und auf dessen Kosten entsprechend dekorirt mindestens aber glatt geputzt

und abgefärbt werdenDas zwischen den Baufluchtlinien und den Fronten der zurückgelegten Gebäude
liegende Land ist mit Gartenanlagen zu versehen und nach der Straße wie die Vorgärten
gitterartig nach den Vorschriften des s 10 abzuschließen

s 10Das zwischen den Baufluchtlinien und den Bürgersteigen liegende Vorgartenland ist
entweder in der festgesetzten Vorgartenflucht mit metallenen Gittern auf wenn möglich in
maximo 0,50 in hohen massiven Sockeln einzufriedigen und mit Gartenanlagen zu versehen
oder mit Einwilligung der Polizeibehörde zur Verbreiterung des Bürgersteiges freizulegen

und wie dieser zu befestigenMauern an den Seiten der Einfriedigungen und nicht durchbrochene Scheidungen
zweier Vorgärten über 2 m hoch sind in Vorgärten überhaupt nicht zulässig Die Benutzung
des Vorgartenlandes mag dasselbe eingefriedigt sein oder nicht zu gewerblichen Zwecken
unterliegt der polizeilichen Genehmigung

11
Vorbauten und bauliche Anlagen jeder Art welche über die festgesetzte Flucht

linie vortreten werden nur gestattet wenn im öffentlichen Interesse keine Bedenken

entgegenstehen
s 12

Auf Bürgersteigen von weniger als 2 in Breite dürfen Stufen Risalite mit ihren
Sockeln Portale und Pfeiler c vor die Bauflucht überhaupt nicht vortreten

Bei mehr als 2 w Breite deS Trottoirs können die genannten am meisten vor
springenden Theile 0,15 m bei mehr als 3 in Breite bis 0,25 in weit vorspringen Stufen
jedoch nur im Fall vorhandener Risalite und in derselben Weite wie diese

Dagegen sind Plinthen Vorsprünge und Ladenvorbauten bis 0,10 in weit schon bei
einer Breite des Trottoirs von 1,50 m und bei 1 in Breite nur Ladenvorbauten bis 0,05 in
weit zulässig

13
Soweit Oeffnungen in den Bürgersteigen ohne Nachtheil für das öffentliche Interesse

gestattet werden können müssen dieselben in gleicher Höhe des Bürgersteiges durch eiserne
tief geriffelte Platten oder Gitter bedeckt sein die Stäbe letzterer dürfen nur Zwischen
räume von höchstens 3 ow haben

14
Thürflügel Fensterläden und dergleichen welche weniger als 2,5 m über dem Erd

boden liegen dürfen nach der Straße nicht aufschlagen
Marquisen müssen so angebracht werden daß sie heruntergelassen mit ihrer Unter

kante mindestens 2,5 in von dem Erdboden entfernt bleiben und nicht über den Bürgersteig

hinausreichen
15

Stallungen Scheunen Speicher Remisen Waschküchen Abtritte dürfen nicht an die
öffentlichen Straßen und Plätze gestellt werden Eine Ausnahme hiervon kann wegen be
sonderer Verhältnisse unter der Bedingung zugelassen werden daß derartige Nebengebäude
mit dem Hauptgebäude in eine gefällige architektonische Verbindung gebracht werden Jedoch
dürfen dieselben mit Ausnahme der Speichergebäude und Remisen keinen Falls Fenster
Lücken oder direkte Ausgänge nach der Straße haben

s 16
Räume in denen mit lautem Geräusch verbundene Gewerbe betrieben werden oder

in denen Rauch Dampf übelriechende oder ungesunde Luft und dergleichen erzeugt wird
dürfen Oeffnungen nach der Straße nicht haben Liegen diese Räume hinter der Bauflucht
linie so muß die Entfernung der Oeffnungen mindestens 5 in von derselben betragen

8 i
Alle Gebäude deren Dachflächen eine Neigung nach der Straße haben ebenso Balköne

Schutzdächer und ähnliche gegen die Straße gerichtete Vorbauten müssen mit metallenen Dach
rinnen und bis 0,30 in über den Erdboden gehenden metallenen Abfallröhren in entsprechen
der Weite und mit darunter befindlichen entsprechend großen Spülsteinen im Bürgersteig

versehen werden
Bei schon vorhandenen Gebäuden muß dieser Vorschrift innerhalb 9 Monaten vom

Tage des Inkrafttretens derselben an gerechnet genügt sein
18

An Straßen müssen auf Verlangen der Polizeibehörde alle Grundstücke sowie auch
Vorplätze Zufahrten und dergleichen mit soliden Mauern Gittern oder Zäunen je nach
der Art ihrer Bestimmung resp Benutzung eingefriedigt werden

Dasselbe gilt auch von den Grundstücken die von der Straße aus einen freien Ein
blick in dieselben gewähren und nicht ausschließlich als Garten oder Ackerland benutzt werden

s 19
Jeder Grundbesitzer ist verpflichtet den Bürgersteig vor seinem Grundstück nach erfolg

ter Regulirung desselben in diesem Zustande zu unterhalten
20

Auf jedem Grundstück muß mindestens /ö der gesammten Grundfläche unbebaut blei
ben und zwar so daß in nninmo unmittelbar hinter dem Vorderhause eine zusammenhän
gende Fläche von 7 in Länge und 7 in Breite als Hofraum frei bleibt

Es ist soweit es der Raum gestattet darauf zu sehen daß bisher kleinere Höfe diese

Größe gleichfalls erhalten
Bei Gebäuden die für gewerbliche namentlich besonders feuergefährliche Anlagen be

stimmt sind ist es der Polizeibehörde überlassen einen noch größeren Hofraum vorzuschreiben
ß 21

Zu bewohnende Hinter und Seitengebäude dürfen nur in dem Falle erricht werden
wenn von der Straße aus ein zum Transport der Löschwerkzeuge geeigneter unbeschränkter
Eingang von mindestens 1,50 ni Breite und 2,20 in lichter Höhe zu denselben führt

Wo ein Gewerbebetrieb Schlächterei zc eine Durchfahrt im öffentlichen Interesse be
dingt kann die Anlage derselben von der Polizeibehörde für jedes Grundstück verlangt werden

22
Wohn und Schlafräume müssen so angelegt werden daß sie hinlänglich Lust und

Licht haben trocken und der Gesundheit nicht nachtheilig sind Dieselben müssen mindestens
3 m lichte Höhe in den Hauptgeschossen erhalten und zur Herstellung eines gehörigen Luft
wechsels mit zweckentsprechenden Einrichtungen versehen sein Für Keller und Dachgeschosse
kann eine geringere Höhe bis 2,5 in Minimalmaß nachgelassen werden

Bewohnbare Kellerräume müssen Fenster von mindestens 1 M Lichtöffnung erhalten
der Fußboden Mindens 0,60 in über dem höchsten Grundwasserstande der Sturz der Fenster
wenigstens 1 in und die Decke der Räume wenigstens 1,30 in über dem äußeren Erdboden
liegen Die Mauern und Fußböden sind nach außen durch Lustisolirfchichten und in der
Höhe des Fußbodens durch anderweite Jfolirung gegen das Eindringen und Aufsteigen der

Erdfeuchtigkeit zu schützen
Wohnräume in Speichern oder anderen Gebäuden in denen leicht brennbare Stoffe

gelagert und verarbeitet werden dürfen nicht angelegt werden es fei denn daß sie durch
massive Wände ohne Oeffnungen von denselben geschieden werden und gewölbte Decken erhalten

s 23
Dünger und Abortgruben sind von hartgebrannten nicht porösen Mauersteinen in

Cement gemauert und damit geputzt herzustellen und müssen 1 m von der nachbarlichen Grenze

und mindestens 4 in vom Brunnen entfernt sein
s 24

Neue Schornsteine oder bereits vorhandene an welchen neue Feuerungen angelegt
werden müssen auf Verlangen der Polizeibehörde 1 in über den Sturz nachbarlicher Thür
nnd Fensteröffnungen hinausgeführt werden wenn sie von denselben weniger als 5 in ent
fernt sind und diese Erhöhung zur Beseitigung oder Vermeidung von Rauchbelästigungen ge

boten erscheint
25

Behufs Aufstellung von Bauzäunen auf der Straße wozu in jedem einzelnen Falle
die polizeiliche Erlaubniß erforderlich und einzuholen ist und von Baugerüsten darf das
Straßenpflaster einschließlich das des Bürgersteiges und des Rinnsteines nicht aufgerissen

werden
Bloße Baugerüste über einem öffentlichen Weg sind um die freie Passage auf dem

selben möglichst wenig zu stören in einer Höhe von mindestens 2,50 in vom Boden mit
einem Schutzdach zur Verhinderung des Herabfallens von Materialien Schutt und Flüssig
keiten zu versehen Dasselbe muß mindestens 30 om über die größte Breite des Gerüstes
hinwegragen nach Innen geneigt von allen freien Seiten mit einer 60 em hohen geschlosse
nen Brüstung versehen und mit 3 ein starken Brettern derartig doppelt abgedeckt sein daß
durch die oberen Bretter die Fugen der unteren sicher gedeckt werden

26
Uebertretungen der Vorschriften dieser Verordnung werden soweit sie nicht in der

eingangs beregten RegierungS Baupolizei Ordnung oder in den Strafgesetzen mit höheren
Strafen bedroht sind mit einer Geldbuße bis zu 9 oder im Falle des Unvermögens mit
verhältnißmäßiger Haft bestraft

Wer es unterläßt den ihm hiernach obliegenden Verpflichtungen nachzukommen hat
abgesehen von der Bestrafung zu gewärtigen daß daS Versäumte im Zwangsverfahren auf

seine Kosten zur Ausführung gebracht wird

Giebichensteiu den 7 Februar 1882 Der Amts Vorsteher

Für den Jnseratentheil verantwo rtlich M Uhlemann in Halle

Expedition im Waisenhaus Buchdruckerei de Waisenhauses in Halle a d S
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